
Schönaich, 27.01.2025 

 

Bürgermeisteramt Schönaich 
Frau Bürgermeisterin Anna Walther 
Bühlstraße 10 
71101 Schönaich 

 

Sehr geehrte Frau Walther, 
sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats, 

hiermit reichen wir folgenden Antrag ein, mit der Bitte diesen in der nächsten 
Gemeinderatssitzung zu behandeln. Der Antrag soll dabei helfen, die Bürger von 
Schönaich noch mehr als bisher an Entscheidungen die Gemeinde betreffend zu 
beteiligen und damit die direkte Demokratie auf lokaler Ebene zu stärken. 

Antrag „Direkte Demokratie auf lokaler Ebene stärken – Leserzuschriften im 
Mitteilungsblatt veröffentlichen“ 

In §2 Abs. (5) des Redaktionsstatuts „Schönaicher Mitteilungsblatt“ ist geregelt, dass 
Leserbriefe nicht veröffentlicht werden. 

In benachbarten Gemeinden ist dies aber durchaus üblich. Wir beantragen daher die 
Veröffentlichung von Leserzuschriften in einer eigenen Rubrik entsprechend adäquaten 
Regelungen. 

Begründung 

Leserzuschriften sind aus mehreren Gesichtspunkten zu begrüßen und sollten 
entsprechend adäquater Regelungen im „Schönaicher Mitteilungsblatt“ veröffentlicht 
werden. Zum einen eröffnen sie vielfältige Möglichkeiten Verbesserungsvorschläge 
aufzugreifen und gegebenenfalls umzusetzen bzw. bestehende Mängel aufzudecken und 
zu beseitigen. Zum anderen ist es eine Möglichkeit der persönlichen Würdigung von 
lobenswerten Initiativen, Veranstaltungen und Leistungen von Schönaicher Vereinen, 
Institutionen und Verwaltung und wirkt sich positiv im Sinne des Zusammenhalts 
unserer Gemeinschaft aus. Es trägt zu einer authentischen Wahrnehmung der 
Ereignisse aus Schönaich bei und erhöht den persönlichen Bezug zu unserer Gemeinde. 

In Anlehnung an das Steinenbronner Redaktionsstatut sollte das Regelwerk zur 
Veröffentlichung von Leserbriefen enthalten: 
- Unsachliche und Beiträge ohne Ortsbezug werden nicht veröffentlicht. 
- Es gibt keinen Anspruch auf Veröffentlichung. 

Beschlussvorschlag 

Der Gemeinderat beschließt, Leserzuschriften in einer eigenen Rubrik zu 
veröffentlichen. Das Redaktionsstatut „Schönaicher Mitteilungsblatt“ wird in §2 Abs. (5) 
angepasst oder um einen eigenen Paragraphen „Leserzuschriften“ ergänzt. 


